
Kurzniederschrift über die Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 
26.10.2021, Großer Sitzungssaal. 
 
Vorsitzender:  Roland Bernhard 
 
Schriftführer:  Christian Guggenberger 
 
 
TOP 1: 
Haushaltssatzung 2022 - Fragerunde 
Vorlage: 215/2021 
 
Der Vorsitzende stellt die 
 

K e n n t n i s n a h m e 
 

des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom Entwurf der Haushaltssatzung und 

des Haushaltsplans 2022 des Landkreises (Anlage 1 zu KT-DS 111/2021) fest. 

    
 
 
TOP 2: 
Erweiterung Herman Hollerith Zentrum am Standort Böblingen (Vorberatung) 
Vorlage: 220/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
 

e m p f i e h l t 
 
dem Kreistag antragsgemäß und einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1. Die Verwaltung wird ermächtigt, den Erweiterungsvertrag zwischen dem Herman 
Hollerith Zentrum der Hochschule Reutlingen (HHZ) sowie der Stadt Böblingen 
abzuschließen.  
 
2. Der Kreistag beauftragt die Verwaltung, die finanziellen Mittel von 280.000 € pro 
Jahr für zehn Jahre ab September 2023 im Haushaltsplan des Landkreises 
Böblingen einzuplanen. 
 
3. Der Landkreis stellt dem Herman Hollerith Zentrum auch in der Erweiterungsphase 
die Räume und die technische Infrastruktur zur Verfügung. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die Nutzungsvereinbarung für die Räumlichkeiten in der Akademie für 
Datenverarbeitung (ADV) mit dem Herman Hollerith Lehr- und Forschungszentrum 
der Hochschule Reutlingen (HHZ) im Sinne der bisherigen Nutzungsvereinbarung zu 
verlängern.    
 
 
 
 
 
 



TOP 3: 
Fortführung regionaler Digihub ZD.BB (Vorberatung) 
Vorlage: 221/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
 

e m p f i e h l t  
 
dem Kreistag einstimmig folgenden geänderten Beschluss: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die weitere Entwicklung des Zentrum 
Digitalisierung Böblingen als Projektpartner zu begleiten und die Aktivitäten zu 
unterstützen. 
 
2. Der Kreistag beauftragt die Verwaltung, die finanziellen Mittel von 200.000 € pro 
Jahr für drei Jahre ab Januar 2022 im Haushaltsplan des Landkreises Böblingen 
einzuplanen. 
 
3. Der Landkreis stellt dem Zentrum Digitalisierung Böblingen die Räume und 
technische Infrastruktur entsprechend der bestehenden, auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung weiter zur Verfügung.  
 
4. Der Kreistag fordert das Land auf, so rasch als möglich die Anschlussfinanzierung 
für das Digitalhub zu sichern. 
    
 
 
TOP 4: 
Selbstschuldnerische Bürgschaft für die ZD.BB Gmbh für das Förderprojekt 
„5G-PreCiSe“ 5G-Innovationsprogramm des Bundes 
Vorlage: 231/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß mit sehr großer 
Mehrheit bei einer Gegenstimme folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die 
ZD.BB GmbH für die beantragte Zuwendungssumme für das Förderprojekt 
„5G-PreCiSe“ in Höhe von 149.353,62 € zzgl. 5% Zinsen p. a bis zum 
31.12.2025 zu übernehmen. 

 
2. Die Bürgschaftsverpflichtungen sind vor Übernahme durch die 

Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen. 
     
 
 
 
 
 
 



 
TOP 5: 
Aufnahme von Flüchtlingen - Zunahme der Zuweisungszahlen 
Vorlage: 222/2021/1 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß und einstimmig 
folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
1. Den überplanmäßigen Mehrkosten für den Betrieb der staatlichen 
Gemeinschaftsunterkünfte sowie der Schaffung von 2,0 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 
im Bereich Sozialbetreuung, 1,0 VZÄ im Bereich Wohnheimleitung sowie 0,6 VZÄ für 
geringfügig Beschäftigte für das Jahr 2021 wird zugestimmt. Alle Stellen erhalten 
einen kw-Vermerk. 
 
2. Die Mehrkosten in der vorläufigen Unterbringung für das Jahr 2022 sollen in der 
Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt werden. Infolge der Korrektur der 
Zuweisungszahlen werden über die Änderungsliste 2,5 VZÄ im Bereich 
Sozialbetreuung, 4,0 VZÄ im Bereich Heimleitungen und 0,6 VZÄ für geringfügig 
Beschäftigte in den Stellenplan 2022 aufgenommen. Alle Stellen erhalten einen kw-
Vermerk. 
 
3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, bei Erfüllung der dargestellten 
Zuweisungszahlen geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Personen 
zu akquirieren. 
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, regelmäßig über die Zuweisungszahlen, 
Herkunftsländer, Status und Integrationsfähigkeit von geflüchteten Personen zu 
berichten und die Planung entsprechend der tatsächlichen Zuweisungen laufend 
anzupassen und den zuständigen Kreisgremien vorzulegen. 
 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, sich über den Landkreistag und weitere Kanäle 
bei der Landesregierung dafür einzusetzen, dass die nachlaufende Spitzabrechnung 
bei der staatlichen Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung erhalten bleibt und darauf 
hinzuwirken, dass die durch die Spitzabrechnung des Landes zugelassene 
Vorhaltereserve deutlich erhöht wird.     
 
 
TOP 6: 
Gottlieb-Daimler-Schule 1 in Sindelfingen - Vergabe von Garten- und 
Landschaftsbauarbeiten 
Vorlage: 193/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß mit großer Mehrheit bei 
2 Gegenstimmen folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 



Der Auftrag für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten in der Gottlieb-Daimler-
Schule 1 in Sindelfingen wird an die Fa. Flachs Bauunternehmung, 70435 Stuttgart, 
zum Angebotspreis von 760.128,69 Euro vergeben.       
 
 
TOP 7: 
Vergabe der Gebäudeunterhaltsreinigung an der GDS 1 und den 
Sonderschulen Sindelfingen am die Fa. Wackler Service Group GmbH, 
München sowie an der GDS 2 und der HASA an die Fa. Falk Facility Service, 
Ludwigshafen 
Vorlage: 232/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß und einstimmig bei 
einer Enthaltung folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

1. Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen schließt für die 
Gottlieb-Daimler-Schule 1 (GDS 1) und die Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren in Sindelfingen (SBBZ) den in der Anlage beigefügten 
Reinigungsvertrag mit der Fa. Wackler Service Group GmbH aus München 
zur Durchführung der Unterhaltsreinigung. 
 

2. Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen schließt weiter 
für die Gottlieb-Daimler-Schule 2 (GDS 2) und die Hauptschulabschlusskurse 
(HASA) den in der Anlage beigefügten Reinigungsvertrag mit der Fa. Falk 
Facility Service aus Ludwigshafen zur Durchführung der Unterhaltsreinigung. 
 

     
 
 
TOP 8: 
Vermietung von Räumlichkeiten zum Betrieb einer Schilderprägestelle in 
Böblingen an Fa. Koehler GmbH aus Koblenz 
Vorlage: 214/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß und einstimmig 
folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
1. Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen vermietet 
Räumlichkeiten am Landratsamt Böblingen, Parkstr. 16, 71034 Böblingen an die Fa. 
Koehler GmbH aus Koblenz zum Betrieb einer Schilderprägestelle mit einer Laufzeit 
vom 01.01.2022 bis 31.12.2026. 
 
2. Mit der Fa. Koehler GmbH wird der in der Anlage beigefügte Mietvertrag (Entwurf) 
abgeschlossen.    
 
 
 



 
 
 
 
 
TOP 9: 
Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Verleih an Lehrkräfte an Schulen 
in Trägerschaft des Landkreises 
Vorlage: 201/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß und einstimmig 
folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

1. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Ausschreibung im Rahmen des 
Förderprogramms „Leihgeräte für Lehrkräfte“ in die Wege zu leiten.  
 

2. Die Kreisverwaltung wird ermächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter im Rahmen 
der geschätzten Kosten von rund 480.000 € den Zuschlag zu erteilen. 

     
 
 
TOP 10: 
Außerdienstliche Nutzung von Dienstfahrzeugen 
Festlegung Personenkreis und Nutzungsentgelt 
Vorlage: 160/2021 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß und einstimmig 
folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Kreisverwaltung wird bevollmächtigt, mit nachfolgend genannten 
Funktionsstellen, die vollumfängliche private Nutzung von Dienstfahrzeugen im 
Inland gegen vollen Wertersatz im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung 
abzuschließen und jährlich das Nutzungsentgelt abzurechnen: 
 
1. Erster Landesbeamter 

 
2. Betriebsleitungen Eigenbetriebe 
    
 
 
TOP 11: 
Verschiedenes 
 
Keine Themen.    
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